
 

 
 

 

 
 

 

1 
 

Special                                      
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Derzeit ist ein Verfahren beim Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) an-
hängig, mit der Zielsetzung, dass 
das derzeitige Verfahren zur Ermitt-
lung der Bemessungsgrundlage für 
die Grundsteuer als verfassungswid-
rig eingestuft wird. Das Aktenzei-
chen des BVerfG lautet 2 BvR 
287/11. 
 
 

 

I. Hintergrund 
 

Die Grundsteuer berechnet sich an-
hand des Grundsteuermessbeschei-
des, dem wiederum der festgestellte 
Einheitswert zugrunde liegt. Die Ein-
heitswertfeststellungen berücksichti-
gen die Wertverhältnisse zum 
01.01.1964 (bzw. in den neuen 
Bundesländern zum 01.01.1935), 
wobei diese nach zwei unterschiedli-
chen Bewertungsverfahren, dem 
Ertragswertverfahren und dem 
Sachwertverfahren ermittelt werden. 
Die unterschiedliche Anwendung der 
Bewertungsverfahren, die wir aus 
Gründen der Komplexität an dieser 
Stelle nicht weiter erläutern, führt 
im Ergebnis zu Einheitswerten, die 
sich nicht am tatsächlichen Wert der 
Grundstücke bzw. Gebäude  orien-
tieren (z.B. gilt für Gebäude der 
Baujahre 1964 und 2011 derselbe 
Einheitswert). Zudem wird nach Auf-
fassung der Kläger der Gleichheits-
grundsatz des Artikel 3 des Grund-
gesetzes dadurch verletzt, das bei 
Anwendung des Sachwertverfahrens 

häufig Einheitswerte ermittelt wer-
den, die in etwa doppelt so hoch 
sind wie bei einer Ermittlung nach 
dem Ertragswertverfahren.   
   
 

 

II. Handlungsbedarf vor dem 
31.12.2011 

 

In Fachkreisen wird es aus den vor-
genannten Gründen daher für wahr-
scheinlich gehalten, dass die Vor-
schriften zur Ermittlung der Ein-
heitswerte wegen Verstoßes gegen 
den Artikel 3 des Grundgesetzes 
vom Bundesverfassungsgericht für 
verfassungswidrig erklärt werden.  
 
Profitieren von der möglichen Ver-
fassungswidrigkeit können Steuer-
pflichtige jedoch nur dann, wenn Sie 
bis zum 31.12.2011 gegen die 
Grundsteuer für das Jahr 2011 
Rechtsmittel einlegen.  
 
Wir empfehlen daher Unterneh-
men mit Grundvermögen und Im-
mobilienbesitzern, noch vor Ablauf 
dieses Jahres einen Antrag auf Auf-
hebung der Einheitswertfeststellun-
gen bei dem für das Grundvermögen 
jeweils zuständigen Finanzamt (sog. 
Lagefinanzamt) zu stellen.  
 
Ein bloßer Widerspruch gegen die 
Grundsteuerbescheide bzw. die Be-
antragung der Aufhebung derselben 
genügt hingegen nicht, da für den 
Grundsteuerbescheid der Einheits-
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wertbescheid die Grundlage bildet 
und für den Grundsteuerbescheid 
daher rechtlich bindend ist. 
 
Bitte gehen Sie daher wie folgt 
vor: 
 
1. Stellen Sie bei dem Finanzamt 

von dem Sie den Einheitswertbe-
scheid für Ihr jeweiliges Grund-
vermögen erhalten haben (Lage-
finanzamt) einen Antrag auf 
Aufhebung der Einheitswert-
festellung. 

 
2. Beziehen Sie sich dabei auf das 

beim BVerfG unter dem Akten-
zeichen 2 BvR 287/11 anhän-
gige Verfahren. 

 
3. Gegen die zu erwartende Ableh-

nung des Antrags legen Sie – 
ebenfalls unter Berufung auf das 
vor dem BVerfG anhängige Ver-
fahren – Einspruch ein.   

 
4. Sie haben dann den Anspruch da-

rauf, dass das Einspruchsverfah-
ren bis zu einer Entscheidung des 
BVerfG über die anhängige 
Rechtsfrage ruht. 

 
5. Gegen den vom Finanzamt ausge-

stellten Grundsteuermessbe-
scheid sollte ebenfalls – wie be-
schrieben – vorgegangen werden. 

 
6. Gegen den von der Stadt oder Ge-

meinde auszustellenden Grund-
steuerbescheid gehen Sie bitte 
ebenfalls – wie zuvor beschrieben – 
vor.  Stellen Sie auch hier einen 
Antrag auf Aufhebung und legen 
Sie gegen die Ablehnung dieses 
Antrags Widerspruch ein. 

 

 

 III. Möglicher Erstattungsanspruch 
 

Erklärt das BVerfG die Einheitswerte 
rückwirkend für verfassungswidrig, 
erhält der Steuerpflichtige die 
Grundsteuer für das Jahr 2011 er-
stattet. Sollte das Bundesverfas-
sungsgericht dagegen dem Gesetz-
geber eine Frist für eine Neurege-
lung einräumen, die auch für das 
Jahr 2011 gilt, hätte der Steuer-
pflichtige faktisch ein Wahlrecht zwi-
schen der alten und der neuen Be-
steuerungsmethode. Ist die alte Be-
wertungsmethode günstiger, sollte 
der  Einspruch zurückgenommen 
werden. 
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Information:   
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen 
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexi-
tät der angesprochenen Themen und den ständigen Wan-
del der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir 
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in 
individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer 
Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für 
diese Informationen ausschließen. 


